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„Seit dem Länderabschluss mit der TdL (Tarifgemeinschaft deutscher Länder) ist etwa ein Monat vergangen. In anderen 
Zeiten ist das eine kurze Zeitspanne. Aktuell hat sich die Welt erneut rasch und hektisch weitergedreht. Weltweite Krisen und 
ein Krieg, dessen Auswirkungen wir nicht nur den 
Nachrichten entnehmen, sondern zum Beispiel 
auch an der Tankstelle deutlich spüren, bleiben 
nicht ohne Einfluss auf unsere Tarifarbeit“, ord-
nete dbb-Verhandlungsführer Andreas Hemsing 
den hessischen Tarifabschluss sachlich ein. „Vor 
diesem Hintergrund ist der Abschluss beim TV-H  
respektabel und krisenfest. 5,8 Prozent mehr 
Einkommen werden sich in den Geldbeuteln un-
serer Kolleginnen und Kollegen bemerkbar ma-
chen. Aber natürlich verlangt dieser Kompro-
miss auch uns etwas ab.“ Diese Auffassung teilte 
auch die Verhandlungskommission des dbb, die 
den Kompromiss nach langer Diskussion einstim-
mig annahm. 

Das Ergebnis im Detail:

Allgemeine Entgelterhöhungen
Die Entgelte für die Tarifbeschäftigen werden ab dem 1. Juli 2026 um 3 Prozent, mindestens aber 110 Euro, sowie ab dem 
1. Oktober 2027 um weitere 2,8 Prozent erhöht. Dynamische Zulagen werden ab dem 1. Juli 2026 um 3,03 Prozent und 
ab dem 1. Oktober 2027 um weitere 2,8 Prozent erhöht.

„Respektabel und krisenfest!“
Mehr Geld und strukturelle Verbesserungen im TV-H

dbb Verhandlungsführer Andreas Hemsing (rechts) vor der Presse

Wiesbaden, 25. März 2026 dbb Verhandlungskommission Verhandlungen mit der Arbeitgeberseite
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Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten
Die Vergütungen für Auszubildende sowie Praktikantinnen und Praktikanten werden wie folgt erhöht: ab 1. Juli 2026 
um 80 Euro und ab 1. Oktober 2027 um weitere 70 Euro. Die schon im Jahr 2024 verbesserten, aber zeitlich befriste-
ten Regelungen zur unbefristeten Übernahme von Auszubildenden gemäß § 19 TVA-H-BBIG und TVA-H-Pflege, die die 
Abschlussprüfung mit mindestens der Note Befriedigend bestanden haben, werden erneut bis zum Ende der Laufzeit 
verlängert. Gleiches gilt für die Regelungen zur befristeten Übernahme von Auszubildenden, die unterhalb der Note 
Befriedigend bestanden haben.

Laufzeit
Die Laufzeit der Entgeltregelungen beträgt 25 Monate bis zum 29. Februar 2028.

Allgemeine Verbesserungen im TV-Hessen

Verbesserte Schicht- und Wechselschichtzulagen nach § 8 Abs. 7, 8 TV-H
Die Zulage für ständige Wechselschichtarbeit gemäß § 8 Abs. 7 Satz 1 TV-H wird auf 200 Euro angehoben. Die Zulage 
für nicht ständige Wechselschichtarbeit steigt auf 1,19 Euro pro Stunde. Die Zulage für ständige Schichtarbeit gemäß 
§ 8 Abs. 8 TV-H wird auf 100 Euro und die Zulagen bei nicht ständiger Schichtarbeit auf 0,60 Euro pro Stunde ange-
hoben.

Mitnahme von Stufenlaufzeiten bei Neueinstellung nach § 16 Abs. 2 TV-H
Neu geregelt wird ferner, dass bei Neueinstellungen zukünftig die bereits zurückgelegte Stufenlaufzeit „mitgenommen“ 
werden kann und die Stufenlaufzeit nicht wieder erneut von vorne zu laufen beginnt (so genannte „Anrechnung von 
Restzeiten auf die Stufenlaufzeit“). Hierzu werden die Protokollerklärungen zu § 16 Abs. 2 und § 16 Abs. 2 a TV-H ent-
sprechend ergänzt.

Verlängerung der Regelung des § 6a TV-H – Freizeit statt Geld
Die bisher bis zum 31. Dezember 2025 befristete Regelung des § 6a TV-H wird verlängert. Anträge auf entsprechenden 
Freizeitausgleich können nun bis zum 29. Februar 2028 gestellt werden.

Änderung des § 29 Abs. 1 TV-H – Attest bei Erkrankung eines Kindes erst ab dem vierten Tag
Die Vorlage eines ärztlichen Attests bei Erkrankung eines Kindes, welches das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, soll zukünftig erst ab dem vierten Kalendertag erforderlich werden. Der Arbeitgeber ist aber weiterhin berechtigt, 
die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung über die Erkrankung des Kindes früher zu verlangen. § 29 Abs. 1 TV-H wird ent-
sprechend geändert.

Gesprächszusage hinsichtlich der Prüfung des Bedarfs einer zusätzlichen Absicherung besonders gefährdeter Be-
schäftigtengruppen
Die Tarifvertragsparteien werden nach Abschluss der Redaktionsverhandlungen hierzu eine Arbeitsgruppe bilden.

Evaluierung der Entgeltordnung zum TV-H
Aus den Evaluationsgesprächen des Jahres 2025 konnten nachfolgende Verbesserungen und Änderungen in der Ent-
geltordnung zum TV-H erreicht werden, die zum 1. Januar 2027 umgesetzt werden:
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Vorbemerkungen und Allgemeiner Teil der Entgeltordnung
 	 Ausweitung der so genannten „Minus-Eins-Regelung“ auf den Teil III der Entgeltordnung
 	 EG 13: Ausbringung einer neuen Fallgruppe 2 für Beschäftigte, denen fünf Beschäftigte durch ausdrückliche An-

ordnung ständig unterstellt sind, wovon mindestens drei der Unterstellten mindestens in der EG 9b sein müssen
 	 Ausbringung einer neuen EG 7, deren Tätigkeit zu einem Fünftel selbstständige Leistungen erfordert

Teil II der Entgeltordnung
 	 Verbesserte Eingruppierung der Berechner/-innen von Dienst- und Versorgungsbezügen in die EG 9a: neue Fall-

gruppe 9a Ziffer 3; Beschäftigte der bisherigen EG 9a Fallgruppe 1 und 2 erhalten zusätzlich eine Entgeltgruppen-
zulage in Höhe von 1/3 des Differenzbetrags zur EG 9b

 	 Verbesserte Eingruppierung von Beschäftigten im Kassendienst: Beschäftigte, die bisher in der EG 8 Fallgruppe 
1 und 3 eingruppiert waren, werden in die EG 9a eingruppiert; für die übrigen Bereiche des Kassendienstes sind 
weitere Evaluierungsgespräche angedacht

 	 Beschäftigte in der Steuerverwaltung: Neufassung und Anhebung der Prüfungsdienstzulage (bisherige Außen-
dienstzulage); Neufassung der Entgeltgruppen 9a bis 13 unter Berücksichtigung der besonderen Belange der Be-
triebsprüfer

 	 Neufassung und teilweise Verbesserung der Eingruppierungsregelungen für die Hausmeisterinnen und Haus-
meister

 	 Neufassung und teilweise Verbesserungen der Eingruppierungsregelungen für Beschäftigte im Gartenbau

Diese Verbesserungen treten zum 1. Januar 2027 in Kraft. Es ist sowohl hinsichtlich der neu ausgebrachten Entgelt-
gruppenzulage als auch für den Fall der Höhergruppierung ein Antrag erforderlich, der binnen zwölf Monaten nach 
Inkrafttreten zu stellen ist. Die Höhergruppierung erfolgt stufengleich gemäß § 17 Abs. 4 TV-H.

Fortführung der Evaluationsgespräche zur Entgeltordnung des TV-H
Weiter wurde vereinbart, die Gespräche zur Evaluation der Entgeltordnung zum TV-H nach Abschluss der Redaktion 
fortzuführen. Unter anderem sollen dabei die Bereiche Kassendienst (soweit nicht jetzt bereits neu geregelt), Meis-
terinnen und Meister, Beschäftigte im Vermessungswesen und weitere Bereiche evaluiert werden. 

Beginn von Evaluationsgesprächen zum TV-EGO-L-H
Nach Abschluss der Redaktion sollen auch Evaluationsgespräche zum TV-EGO-L-H geführt werden. Dieser betrifft ta-
rifbeschäftigte Lehrkräfte und die im Schuldienst unterrichtunterstützenden Beschäftigten.

Hochschulbereich
Ergänzend konnten im Rahmen der Verhandlungen Verbesserungen für studentische Beschäftigte sowie Regelungen 
zur Eindämmung der Befristungspraxis im Bereich der Hochschulen erreicht werden. Hierzu werden die schuldrechtli-
chen Vereinbarungen fortgeführt:

 	 Mindestvertragslaufzeit für entsprechende Beschäftigungsverhältnisse von zumindest einem Jahr, wobei in be-
gründeten Fällen auch kürzere oder längere Laufzeiten vereinbart werden können

 	 Der Mindestbeschäftigungsumfang soll so gewählt werden, dass die Geringfügigkeitsgrenze nach § 8 SGB VI aus-
geschöpft wird; ein Unterschreiten ist auf Wunsch der Beschäftigten oder aus betrieblichen Gründen möglich

 	 Das Mindeststundenentgelt beträgt ab dem 1. Oktober 2026 15,20 Euro und ab dem 1. Oktober 2027 15,90 Euro



Der dbb hilft!

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 41 kompetente Fach-
gewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Beschäftigten 
des öffentlichen Dienstes und seiner privatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in 
tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über die 
Flugblätter dbb news und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. Mitglied wer-
den und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von dbb beamten-
bund und tarifunion – es lohnt sich!
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Erweiterung des Anwendungsbereiches des Digitalisierungstarifvertrags
Der derzeit geltende Digitalisierungstarifvertrag für die Beschäftigten des Landes Hessen wird im Anwendungsbereich 
auf den Fall der Implementierung künstlicher Intelligenz erweitert. Damit gelten die dort geregelten Ansprüche zur Qua-
lifizierung, Arbeitplatz- sowie Entgeltsicherung auch für Folgen eines KI-Einsatzes im Bereich der öffentlichen Verwal-
tung des Landes Hessen.

Verlängerung des TV-LandesTicket	
Die Nutzungsberechtigung für das LandesTicket Hessen wird bis zum Ende der Laufzeit am 29. Februar 2028 verlängert.

Übertragung auf die Beamten und Versorgungsempfänger
Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass die Übertragung der in diesem Eckpunktepapier vereinbarten Einkom-
mensverbesserungen durch den Gesetzgeber auf die Besoldung und Versorgung zeitgleich und systemgerecht erfolgen. 
Die Hessische Landesregierung strebt vorbehaltlich der Rechte des Parlaments ein Gesetzgebungsverfahren an, das die ge-
setzlichen Beteiligungsrechte wahrt.  Die Tarifvertragsparteien habe eine Erklärungsfrist bis zum 30. April 2026 vereinbart.

Bewertung
dbb Tarifchef Hemsing gegenüber der Presse: „Natürlich stehen die 5,8 Prozent im Fokus der Bewertung, darüber sollten 
jedoch Details, die deutlich machen, dass der TV-H Perspektiven bieten kann und will, nicht vergessen werden. Konkret 
meine ich beispielsweise den Erfolg, dass wir mit dem Land vereinbaren konnten, zwischen den Einkommensrunden über 
Eingruppierungsfragen zu reden. Das gibt es sonst nirgends im öffentlichen Dienst und bietet uns die Chance, den TV-H 
im Sinne unserer Kolleginnen und Kollegen weiterzuentwickeln. Das Machbare 
und das Wünschenswerte fallen in dieser schwierigen Zeit weiter auseinan-
der als in früheren Jahren. Es ist unsere gewerkschaftliche Aufgabe, uns dieser 
Entwicklung entgegenzustellen. Das haben wir heute hier in Hessen gemacht 
und das wird auch in Zukunft die Realität bleiben.“ Hemsing wies perspekti-
visch darauf hin, dass es mehr denn je darum gehen wird, gewerkschaftliche 
Macht und gewerkschaftliche Geschlossenheit zu behalten und auszubauen.“

Weitere Infos zur 
aktuellen
Einkommensrunde 
finden Sie unter: 
www.dbb.de/einkommensrunde


